
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

STADT MÖCKMÜHL 

Bebauungsplan „Biegel II“ in Möckmühl-Korb 

Aufstellungsbeschluss und Auslegungsbeschluss 

Beschluss über die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit zum Planvorentwurf nach § 3 Abs. 1 

BauGB und der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB 

Der Gemeinderat der Stadt Möckmühl hat in seiner öffentlichen Sitzung am 11.12.2023 den 

Planvorentwurf zum Bebauungsplan „Biegel II“ und die für den Geltungsbereich des 

Bebauungsplanes entworfenen bauplanungsrechtlichen Festsetzungen gebilligt und zur Auslegung 

bestimmt. 

Die Lage des Plangebietes und die Abgrenzung des Geltungsbereichs ergeben sich aus dem 

nachfolgenden unmaßstäblichen Übersichtslageplan: 

 

 

 



Umfang des Plangebiets 

Das Plangebiet „Biegel II“ befindet sich im Nordwesten des Ortsteils Korbs und grenzt direkt im Süden 

an den bestehenden Siedlungskörper des Baugebietes „Biegel I“ an. 

Im Geltungsbereich sind folgende Flurstücke ganz oder teilweise (t) erfasst: 

· FlSt. Nr. 406 

· FlSt. Nr. 408 

· FlSt. Nr. 407 (t) 

· FlSt. Nr. 408/2 (t) 

· FlSt. Nr. 473 (t) 

· FlSt. Nr. 474 (t) 

Die Größe des Plangebietes beträgt ca. 1,36 ha. 

 

Ziele und Zweck der Planung 

Die Erforderlichkeit zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Biegel II“ ergibt sich aus der Nachfrage 

nach Baugelände im Ortsteil Korb.  

Um die Entwicklung des Stadtteils und dessen Infrastruktur zu sichern, und der Bevölkerung 

Wohnbaugrundstücke anbieten zu können, sollen attraktive Wohnbauflächen geschaffen werden. 

Dies soll durch die Erschließung des Baugebietes „Biegel II“ ermöglicht werden. Mit dem Baugebiet 

„Biegel II“ können 14 Bauplätze ausgewiesen werden. 

 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 

Die Öffentlichkeit wird hiermit über den Beschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB in Kenntnis gesetzt. 

Es werden folgende Unterlagen ausgelegt: 

- Planzeichnung zum Bebauungsplan-Vorentwurf „Biegel II“ und zu den örtlichen 
Bauvorschriften gemäß § 74 LBO, Maßstab: 1:500 vom 16.11.2023, Kehle 
Ingenieurbüro GmbH 

- Textliche Festsetzungen zum Bebauungsplan-Vorentwurf „Biegel II“ und zu den 
örtlichen Bauvorschriften gemäß § 74 LBO vom 16.11.2023, Kehle Ingenieurbüro 
GmbH 

- Begründung gemäß § 9 BauGB vom 16.11.2023, Kehle Ingenieurbüro GmbH 
 

Der Bebauungsplanvorentwurf mit Planzeichnung, textlichen Festsetzungen, örtlichen 

Bauvorschriften und der Begründung werden in der Zeit 

vom   02.01.2024   bis   05.02.2024   (jeweils einschließlich) 

im Rathaus der Stadt Möckmühl, Hauptstr. 23 - Bauamt - (Raum Nr. 201) während der Dienststunden 

öffentlich ausgelegt. Die Einsichtnahme in die ausgelegten Planunterlagen ist nach vorheriger 

terminlicher Absprache mit den Mitarbeitern der Abteilung Stadtplanung unter der 

Tel.Nr.06298/202-40 oder per E-Mail: marta.czarnecki@moeckmuehl.de möglich. Während der 

Auslegungsfrist sind die Unterlagen zur Bauleitplanung auch im Internet unter  

mailto:marta.czarnecki@moeckmuehl.de


www.moeckmuehl.de → Rathaus & Service →  Bauleitplanung     einsehbar.  

Während der öffentlichen Auslegungsfrist können von jedermann Bedenken und Anregungen 

schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden.  

Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nicht rechtzeitig 

abgegeben worden sind, können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt 

bleiben, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte oder nicht hätte kennen müssen und deren 

Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung sind (vgl. § 4a Abs.6 BauGB). 

 

Möckmühl, den 21.12.2023 

gez. Stammer 

Bürgermeister 

 

http://www.moeckmuehl.de/

